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Stellungnahme Herr-

mann/S.2 
 Wird zur Kenntnis genommen. 

Stellungnahmen BUND/ 

1.1 Allgemein verständli-

che Zusammenfassung/ 

Vorhabenbeschreibung/S.3 
 

Es handelt sich bei dieser Nachanhörung um ein Deck-

blattverfahren für ein bereits im Verfahren befindli-
chen Projektes. Daher wurde die Projektbezeichnung 

entsprechend beibehalten. 

Stellungnahmen BUND/ 

1.1 Allgemein verständli-

che Zusammenfassung/ 

Vorhabenbeschreibung 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen. 

Stellungnahmen BUND/ 
1.1 Allgemein verständli-

che Zusammenfassung/ 

Vorhabenbeschreibung 

 

 

Wird zur Kenntnis genommen 
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Stellungnahmen BUND/ 

12.0b Landschaftspflegeri-

scher Begleitplan 

 

Im Rahmen des landschaftspflegerischen Kompensati-

ons-konzepts wird auch der Verlust bzw. die Beein-

trächtigung der betroffenen geschützten Biotope aus-
geglichen. So werden für den Verlust von Gewässern 

(1.080 m²) mehrere neue Stillgewässer entwickelt 

(2.840 m² im Zuge der Maßnahme A4, 4.700 m² im 

Zuge der Maßnahme E3). Der Verlust des Schilfröh-

richts (1.150 m²) wird durch die Entwicklung von still-

gewässerbegleitenden Feuchtbiotopen 

(Schilf/Hochstaudenflur; u.a. 14.580 m² im Zuge der 

Maßnahme E2), und der Verlust von Nasswiese (350 

m²) wird durch die Neuanlage von Nasswiesen (Ent-

wicklung von 25.800 m² Wiesen, darunter auch Nass-
wiesen, im Zuge der Maßnahme E2) kompensiert. Für 

den Verlust von Gehölzen (650 m² Gebüsch, 610 m² 

Feldgehölz, 2.290 m² Feldhecke) werden neue Gehölz-

flächen unterschiedlicher Ausprägung angelegt (3.410 

m² im Zuge der Maßnahme A8, 1.860 m² im Zuge der 

Maßnahme E3). Der Verlust von Waldflächen (3.700 

m²) wird durch die Neuanlage von Waldflächen 

(66.570 m² im Zuge der Maßnahme E1) ausgeglichen. 

Für die Verinselung der Biotopbestände erfolgt eine 

Kompensierung durch die Biotopaufwertungen bzw. -
entwicklungen innerhalb der verinselten Flächen so-

wie an daran angrenzenden Flächen und an anderen 

Stellen. 
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Stellungnahmen BUND/ 

12.0b Landschaftspflegeri-

scher Begleitplan 

 

Eine Funktion des Planungsgebiets als Hauptrückzugs-

raum „während so genannter Kältephasen in der Brut-

zeit“ war im überwiegend nasskalten Frühling und 
Frühsommer 2016 war nicht zu erkennen. 

Auf einen Zuzug von weit außerhalb des Untersu-

chungsraums brütender Mehl- und Rauchschwalben 

oder Mauerseglern ergaben sich während der Brutsai-

son 2016 – wie übrigens bereits auch im Erfassungs-

jahr 2009 – keinerlei Hinweise, auch nicht während 

Kälteperioden. Im Fall von Mehl- und Rauchschwalbe 

ist dies auch nicht zu erwarten – siehe Ausführungen 

in den „Methodenstandards zur Erfassung der Brutvö-

gel Deutschlands“. Für die Mehlschwalbe sind dort 
Radien der Jagdhabitate um die Neststandorte von 

1.000 m, für die Rauchschwalbe von 500 m angege-

ben. 

Uferschwalben kamen – wie bereits im Jahr 2009 – im 

Untersuchungsraum überhaupt nicht zur Beobachtung 

und es sind im weiten Umfeld aktuell auch keine Brut-

kolonien mehr vorhanden. 

Stellungnahmen BUND/ 

12.0b Landschaftspflegeri-

scher Begleitplan 

 

Zur Wirksamkeit von Maßnahmen, zum Monitoring 

und zum Risikomanagement siehe Ausarbeitung „Art-

spezifische Hinweise“. 
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Stellungnahmen BUND/ 

12.0b Landschaftspflegeri-

scher Begleitplan 

 
 

Vorschläge für eine zeitliche Taktung der der Monito-

ring-Durchgänge sind in den Maßnahmenblättern 

genannt. Es wird zudem zugesichert, dass ein Monito-
ringkonzept nach der Genehmigung des Vorhabens 

ausgearbeitet wird, das den dann aktuellen fachlichen 

Vorgaben entspricht und mit der höheren Natur-

schutzbehörde abgestimmt wird. 

Bisher existieren noch keine verbindlichen Vorgaben 

für ein Monitoring. Bis zum Beginn der Baumaßnah-

men wird dies jedoch erwartet. Diese Kriterien sollten 

dann dem Monitoring zugrunde gelegt werden. 

Zur Wirksamkeit von Maßnahmen und zum Risikoma-

nagement siehe Ausarbeitung „Artspezifische Hinwei-
se“. 

Stellungnahmen BUND/ 

12.0b Landschaftspflegeri-

scher Begleitplan 

 
 

Die Wiesenflächen auf dem Rheindamm, die sich in-

nerhalb des FFH-Gebietes befinden, werden weder 

temporär noch dauerhaft beansprucht. Insofern sehen 

wir keine Notwendigkeit für Abstimmungen mit dem 

Landesbetrieb Gewässer 

Stellungnahmen BUND/ 

12.0b Landschaftspflegeri-

scher Begleitplan 

 

Die Problematik bezüglich der Neophyten und Neozo-

on, insbesondere des Kalikokrebses, ist bekannt. Die 

Art stellt eine massive Bedrohung der gesamten ein-

heimischen Limnofauna dar. Auch vom Verbreitungs-

bild her ist nicht auszuschließen, dass die Art in Zu-

kunft im Betrachtungsraum auftritt. 

Bei einer Einwanderung sind Maßnahmenflächen 

gleichermaßen betroffen wie bereits bestehende Ge-
wässer. Es ist somit nicht auszuschließen, dass im Fall 

einer zeitnahen Einwanderung – in diesem Zusam-
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menhang sind insbesondere die Amphibien betroffen 

– die bestehenden Lurch-Bestände massiv beeinträch-

tigt werden oder sogar erlöschen, noch ehe mit der 
Umsetzung des Projekts begonnen wird. 

Die Ausgleichsgewässer werden so geplant, dass sie 

nicht dauerhaft Wasser führen. Dadurch wird deren 

Besiedlung durch den Krebs erschwert, wenngleich 

dies hierdurch nicht völlig verhindert werden kann. 

Wanderbarrieren, wie beispielsweise liegende Baum-

stämme, können eine Besiedlung durch den Kaliko 

oder auch andere, weniger aggressive und ebenfalls 

eingeschleppte Krebsarten erschweren, verhindern 

aber gleichzeitig, dass wanderschwache Amphibienar-
ten wie beispielsweise Molche die Gewässer erreichen 

oder wieder verlassen können. Daher sind solche 

Maßnahmen nicht vorgesehen. 

Stellungnahmen BUND/ 

Anhang 1 zum LBP/ 

Maßnahmenblätter  

 

Der pauschalen Auffassung, die lokale Population sei 

zu weit gefasst, wird nicht gefolgt. Maßnahmen süd-

lich und westlich von KA-Eggenstein sind ca. 5 km von 

Eingriffsort entfernt und werden im Fall der Avifauna 

als solche gewertet, von welchen die lokalen Popula-

tionen profitieren. Für Vertreter der Herpetofauna 

werden die Flächen bei KA-Eggenstein konsequent als 

FCS-Maßnahmen bewertet. Vorgesehene Maßnahmen 
in Huttenheim hingegen werden für alle Artengruppen 

als kompensatorische Maßnahmen eingestuft, von 

welchen die lokale Population nicht profitieren kann. 

In früheren Abstimmungen mit Vertretern der Stadt 

Karlsruhe wurde der Wunsch geäußert, dass möglichst 

eine oder einige größere zusammenhängende Maß-
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nahmen auf Karlsruher Gemarkung geplant werden 

sollen. Diesem Wunsch wird durch die Maßnahmen 

A8 „Naturnahe Umgestaltung der Alb“, Gewässerauf-
wertungen und -neuanlagen in der „ehemaligen Raffi-

nerie-Erweiterungsfläche“ und Im „Kirchtal“ (A4), 

einer Magerrasenentwicklung mit Sonderstrukturen 

(A3), Altholzsicherungsmaßnahmen im „Kastenwört“ 

(A11) sowie der Anlage eines Fledermausturms in der 

„ehemaligen Raffinerie-Erweiterungsfläche (A5) ent-

sprochen. Eine Flächenverfügbarkeit für weitere große 

Maßnahmenflächen (mit speziellen Standortansprü-

chen) war nicht erkennbar, weshalb auf bundeseige-

nen Flächen außer-halb von Karlsruhe flächenhaft 
große Maßnahmen geplant wurden. 

Damit wurde bei der Planung den Vorgaben gemäß 

Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr, Bau 

und Stadtentwicklung vom 08.08.2008, Az.: 

S16/7172.1/3/898498 gefolgt, das vorgibt, den Grund-

stücksbedarf der Bundesfernstraßenverwaltung vor-

rangig aus dem Liegenschaftsvermögen der BImA zu 

decken 
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Stellungnahmen BUND/ 

Anhang 1 zum LBP/ 

Maßnahmenblätter 

 

Siehe Ausarbeitung „Artspezifische Hinweise“. 

Stellungnahmen BUND/ 

Anhang 1 zum LBP/ 

Maßnahmenblätter 

 

Altbäume werden nicht entwickelt, sie entwickeln sich 

von selbst. Da in der „ehemaligen Raffinerie-

Erweiterungsfläche“ viel Weichholz stockt und bei-

spielsweise Pappelbestände schon im Alter von 50 - 60 

Jahren in die Alt- und Totholzphase übertreten, ist 
eine relativ kurzfristige Anreicherung an Alt- und Tot-

holz realistisch. 

Ein Abgleich mit den Erhaltungs- und Entwicklungszie-

len des NATURA 2000-Gebiets im Bereich „Rappen-

wört“ wurde im Vorfeld durchgeführt. In der Grundla-

genkarte des Managementplans zum VSG ist die Flä-

che als Lebensraumstätte des Mittelspechts ausge-

wiesen, die Uferbereiche sind als Nahrungshabitate 

des Weißstorchs dargestellt. In der Zielekarte zum 
VSG ist die Fläche nicht belegt. In der kombinierten 

Bestands-Zielekarte zu den FFH-LRT ist die Fläche als 

LRT 91 F0 mit Erhaltungszustand C dargestellt, als 

Entwicklungsziel ist ebenfalls LRT 90 F0 genannt. Die 

vorgeschlagene Flächenstilllegung trägt somit zur Um-

setzung der Entwicklungsziele bei. 
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Die Maßnahme im Zuge des Baus der 2. Rheinbrücke 

wurde mit den Polderplanungen abgestimmt. Vom 

beauftragten Planungsbüro wurden Shapefiles mit 
den geplanten Maßnahmen im Zuge der Polderpla-

nung auf der Zielfläche und der Umgebung zur Verfü-

gung gestellt. Auf der Fläche ist lediglich eine natur-

nahe Waldrandgestaltung zum Rheindeich hin vorge-

sehen. Diese stellt keinen Zielkonflikt mit der im Zuge 

der 2. Rheinbrücke geplanten Flächenstilllegung dar. 

Dies ist auch im Maßnahmenblatt so vermerkt. 

 

 

 

Die Maßnahme A7 „Weiterführen der zweischürigen 

Mahd von Magerrasen entlang des östlichen Alb-

deichs …“ wurde bei der vorangegangenen Offenle-

gung als CEF-Maßnahme eingestuft, weil sie seinerzeit 
noch nicht umgesetzt war und deshalb von uns vorge-

schlagen wurde. Zwischenzeitlich ist die Änderung des 

Mahdregimes hin zu einer Maculinea-gerechten Be-

wirtschaftung erfolgt. In der aktuellen Version der saP 

wurde sie als bereits umgesetzte CEF-Maßnahme be-

lassen, hätte aber auch als artspezifische Vermei-

dungsmaßnahme eingestuft werden können. Um die 

Weiterführung der zweischürigen Mahd dauerhaft zu 

sichern, wurde die Maßnahme weiterhin als CEF-

Maßnahme eingestuft und nicht nur als Vermei-
dungsmaßnahme.  

Die Maßnahme zielt darauf ab, dass schlüpfende Fal-

ter blühende Wiesenknopf-Bestände vorfinden, da sie 

ansonsten zum Abfliegen aus ihrem angestammten 

Habitat veranlasst werden und dann ein erhöhtes 

Tötungsrisiko besteht (durch Kollisionsverluste mit Kfz 

oder noch mehr durch Nichtauffinden von Wiesen-
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knopf-Beständen, auf welche die Art zwingend ange-

wiesen ist). 

Von weit über 100 Stauden des Großen Wiesenknop-
fes liegen 2 im Baufeld. Ein geringer Anteil an Pflanzen 

stehen aufgrund der Maßnahme S5 „Mahd des Alb-

deichs und Kurzhalten der Vegetation …“ während der 

Bauphase nicht zur Verfügung – eine Maßnahme, die 

insbesondere auch für den Nachtkerzenschwärmer 

entwickelt wurde. In Anbetracht der vorangegange-

nen Bewirtschaftung des Deichs, der Größe des Wie-

senknopfbestandes auf der Gesamtstrecke zwischen 

Südtangente und bestehender Albbrücke, der Selten-

heit der Falter (in 2016 konnte trotz mehrfacher Be-
gehungen während der Hauptflugzeit der Art nur ein 

einziges Exemplar nachgewiesen werden) und dem 

nur temporären Entzug eines kleinen Teils der Rau-

penfraß- bzw. Nektarpflanzen während der Bauzeit ist 

durch die dauerhafte Sicherstellung einer für die Bläu-

linge günstigen Deichbewirtschaftung auszuschließen, 

dass Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 

einschlägig werden. Bedarf für zusätzliche Maßnah-

men ergibt sich daher nicht. 

 

 

Ein Abgleich mit den Erhaltungs- und Entwicklungszie-

len des NATURA 2000-Gebiets wurde im Vorfeld 
durchgeführt. In der Grundlagenkarte des Manage-

mentplans zum VSG ist die Fläche als Lebensraumstät-

te des Mittelspechts ausgewiesen, die Uferbereiche 

sind als Nahrungshabitate des Weißstorchs darge-

stellt. In der Zielekarte zum VSG ist die Fläche nicht 

belegt. In der kombinierten Bestands-Zielekarte zu 

den FFH-LRT ist die Fläche als LRT 91 F0 mit Erhal-
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tungszustand C dargestellt, als Entwicklungsziel ist 

ebenfalls LRT 90 F0 genannt. Die vorgeschlagene Flä-

chenstilllegung trägt somit zur Umsetzung der Ent-
wicklungsziele bei. 

 

 

Die Problematik bezüglich der Neophyten und Neozo-
on, insbesondere des Kalikokrebses, ist bekannt. Die 

Art stellt eine massive Bedrohung der gesamten ein-

heimischen Limnofauna dar. Auch vom Verbreitungs-

bild her ist nicht auszuschließen, dass die Art in Zu-

kunft im Betrachtungsraum auftritt. 

Bei einer Einwanderung sind Maßnahmenflächen 

gleichermaßen betroffen wie bereits bestehende Ge-

wässer. Es ist somit nicht auszuschließen, dass im Fall 

der zeitnahen Einwanderung – in diesem Zusammen-
hang sind insbesondere die Amphibien betroffen – die 

bestehenden Lurch-Bestände massiv beeinträchtigt 

werden oder sogar erlöschen, noch ehe mit der Um-

setzung des Projekts begonnen wird. 

Die Ausgleichsgewässer werden so geplant, dass sie 

nicht dauerhaft Wasser führen. Dadurch wird deren 

Besiedlung durch den Krebs erschwert, wenngleich 

dies hierdurch nicht völlig verhindert werden kann. 

Wanderbarrieren, wie beispielsweise liegende Baum-

stämme, können eine Besiedlung durch den Kaliko 
oder auch andere, weniger aggressive und ebenfalls 

eingeschleppte Krebsarten erschweren, verhindern 

aber gleichzeitig, dass wanderschwache Amphibienar-

ten wie beispielsweise Molche die Gewässer erreichen 

oder wieder verlassen können. Daher sind solche 

Maßnahmen nicht vorgesehen. 
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12.7.1.b / Fachbeitrag Ar-

tenschutz/ saP 

 

Die Abgrenzungen der lokalen Populationen wurden, 

soweit ableitbar, nach Vorgaben des MLR, ansonsten 

nach fachlichen Kriterien festgelegt. 
Zur Bestandssituation von Vögeln im näheren Umfeld 

des Planungsraumes siehe Tabelle 2 auf Seite 24 ff im 

Faunabericht. Zur Abschätzung der Individuenzahlen 

der lokalen Populationen der besonders planungsrele-

vanten Vogelarten sowie der betroffenen Herpeto-

fauna, zur Dimensionierung und zum Risikomanage-

ment siehe Ausarbeitung „Artspezifische Hinweise“. 

12.7.1.b / Fachbeitrag Ar-

tenschutz/ saP 

Anforderungen an CEF- und FCS – Maßnahmen nicht hinreichend 

erfüllt: Beispielhaft an 2 Beispielen dargelegt: 

 
 

Siehe Ausarbeitung „Artspezifische Hinweise“. 
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Vorschläge für eine zeitliche Taktung der der Monito-

ring-Durchgänge sind in den Maßnahmenblättern 

genannt. 

Bisher existieren noch keine verbindlichen Vorgaben 

für ein Monitoring. Bis zum Beginn der Baumaßnah-

men wird dies jedoch erwartet. Diese Kriterien sollten 
dann dem Monitoring zugrunde gelegt werden. 

Es wird zugesichert, dass ein Monitoringkonzept nach 

der Genehmigung des Vorhabens ausgearbeitet wird, 
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das den dann aktuellen fachlichen Vorgaben ent-

spricht und mit der höheren Naturschutzbehörde ab-

gestimmt wird. 
Zum Risikomanagement für Vogelarten mit Altholz-

bindung sowie für Reptilien und Amphibien siehe Aus-

arbeitung „Artspezifische Hinweise“. 

12.7.2a 

Sondergutachten 

Vögel + Lärm 

 

Der Einwand wird zur Kenntnis genommen, jedoch 

nicht geteilt. 

 


